
 

Herausgeber: Stadt Essen – Der Oberbürgermeister – Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation, 45121 Essen 
Telefon 0201/8815108 oder 0201/8815100, Telefax 0201/8815005 
Das Amtsblatt der Stadt Essen erscheint wöchentlich jeden Freitag und ist unter www.amtsblatt.essen.de abrufbar.  
Exemplare in Druckversion sind zum Einzelpreis von 1,50 € beim Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation erhältlich.  
Der Nachdruck oder die Vervielfältigung des Inhalts, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung des Herausgebers gestattet. 
Der Preis für amtliche Bekanntmachungen beträgt 6,00 € je angefangener Zeile. 
 

   

Nr. 45/2019 08. November 2019 Seite 1 
   

 
Inhaltsverzeichnis 
 

Amtliche Bekanntmachungen ................................................................................................ 2 

Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation ......................................................... 2 

220/2019 Gebührenordnung für Parkscheinautomaten und Parkscheiben im Gebiet 
der Stadt Essen vom 7. Juni 2019 ............................................................. 2 

Amt für Stadtplanung und Bauordnung ........................................................................... 4 

221/2019 Planfeststellungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb einer 
überörtlichen Fernwärmeleitung von Bottrop bis nach Duisburg der 
Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr GmbH...................................................... 4 

222/2019 Satzung der Stadt Essen vom 24.10.2019 über eine Veränderungssperre 
für den Bereich „Frillendorfer Straße 158-178, neu“ (Stadtbezirk I, Stadtteil 
Frillendorf) ................................................................................................. 5 

Fachbereich Statistik, Stadtforschung und Wahlen ......................................................... 8 

223/2019 Einteilung des Wahlgebietes zur Kommunalwahl 2020 ............................. 8 

Sonstige Bekanntmachungen ................................................................................................ 9 

Suchthilfe direkt Essen gGmbH ...................................................................................... 9 

224/2019 Jahresabschluss 2018 ............................................................................... 9 

LVR-Klinikum Essen ......................................................................................................13 

225/2019 Vertretungsbefugnisse für die LVR-Kliniken des Landschaftsverbandes 
Rheinland .................................................................................................13 

SBG Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH .............................................15 

226/2019 Jahresabschluss 2018 ..............................................................................15 

TBE Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH ............................................19 

227/2019 Jahresabschluss 2018 ..............................................................................19 

ETEC Essener Technologie- und Entwicklungs-Centrum GmbH ...................................23 

228/2019 Jahresabschluss 2018 ..............................................................................23 

Öffentliche Zustellungen .......................................................................................................27 

229/2019 Liste der öffentlichen Zustellungen ...........................................................27 

 
  

http://www.amtsblatt.essen.de/


Nr. 45/2019 Amtsblatt der Stadt Essen Seite 2 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation 
 

220/2019 

Gebührenordnung 

für Parkscheinautomaten und Parkscheiben im Gebiet der Stadt Essen 

vom 7. Juni 2019 

 
Aufgrund des § 6 a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 05.03.2003 (BGBI.I310, 919), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17. August 2017 (BGBI. l 3202) und § 4 der Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich 
Straßenverkehr und Güterbeförderung vom 05. Juli 2016 (GV. NRW. S. 515) i. V. m. § 38 
Buchstabe b des Ordnungsbehördengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. Mai.1980 (GV NRW S. 528), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06. Dezember 2016 
(GV.NRW. S. 1062), hat der Rat der Stadt am 29. Mai 2019 folgende Gebührenordnung 
beschlossen: 
 

§ 1 
 
Soweit das Parken auf öffentlichen Wegen und Plätzen nur mit einem Parkschein zur Über-
wachung der Parkzeit zulässig ist, werden die Gebühren wie folgt festgesetzt: 
 
Parkzonen gem. Parkraumbewirtschaftungskonzept 
 
a) Parkzone 1: 
 1 - 15 Minuten 0,40 € 

16- 30 Minuten 0,50 € 
31 -90 Minuten je angefangene 15 Minuten 0,70 € 

 
Höchstparkdauer 90 Minuten 

 
 Parkzone 2: 

1 - 15 Minuten 0,10 € 
16 - 30 Minuten 0,30 € 
31 - 120 Minuten je angefangene 15 Minuten 0,30 € 

 
Höchstparkdauer 120 Minuten 

 
Parkzone 3: 
Bewirtschaftung mit Parkscheibe, gebührenfrei Höchstparkdauer 30 - 120 Minuten 

 
b) Bewohnerparken 
 City 
 1 - 15 Minuten 0,40 € 
 16 - 30 Minuten 0,50 € 
 31 - 90 Minuten je angefangene 15 Minuten 0,70 € 
 
 Höchstparkdauer 90 Minuten 
 
 übriges Stadtgebiet 
 1 - 240 Minuten je angefangene 15 Minuten 0,40 € 
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c) Parkgebühren können auch mittels Handy entrichtet werden. ln diesem Fall werden 

die Parkgebühren, abweichend von der allgemein gültigen15 minütigen Taktung, mi-
nutengenau abgerechnet. 

 
d) Sonderparkplätze (u. a. Wohnmobile) 
 9 Euro je angefangenen Tag 
 
 
e) Sonderregelung für mit „E“ gekennzeichnete Elektrofahrzeuge 
 An Ladesäulen für E-Fahrzeuge wird die Höchstparkdauer in allen Parkzonen auf
 4 Stunden angehoben. Es werden keine Parkgebühren erhoben. Zum Nachweis 

der Ankunftszeit ist eine Parkscheibe gut sichtbar auszulegen. 
 
Die besonderen Privilegien für E-Fahrzeuge an den Ladesäulen werden in der Gebühren-
ordnung an die Geltungsdauer des EmoG 31.12.2026 gebunden und entsprechend der ge-
setzlichen Vorgaben evaluiert. Sofern vom Gesetzgeber keine weiteren Privilegierungen vor-
genommen werden, müssen nach Ablauf der Frist Parkgebühren entrichtet werden. 
 
Das gebührenfreie Parken für E-Fahrzeuge auf den bewirtschafteten Parkplätzen im öffentli-
chen Straßenraum wird bis 31.12.2021 befristet. Die Entwicklung ist zu beobachten und wird 
evaluiert. 
 
lm Hinblick auf die im Fluss befindlichen technischen Entwicklungen im Bereich der Park-
raumbewirtschaftung muss eine kontinuierliche Marktbeobachtung erfolgen, um rechtzeitig 
- auch vor Ablauf der jeweiligen zeitlichen Befristungen - korrigierend eingreifen und ggfls. 
neue Regelungen vorschlagen zu können. 
 

* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Gebührenordnung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gemäß § 7 
Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese Gebührenordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht wor-

den, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende Gebührenordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO NRW werden 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 7. Juni 2019 Der Oberbürgermeister 
 Thomas Kufen 
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Amt für Stadtplanung und Bauordnung 
 

221/2019 

Planfeststellungsverfahren 

für die Errichtung und den Betrieb einer überörtlichen Fernwärmeleitung 

von Bottrop bis nach Duisburg der Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr GmbH 

 
Der Planfeststellungsbeschluss sowie die wasserrechtliche Erlaubnis der Bezirksregierung 
Düsseldorf vom 16.10.2019 -Az.: 54.08.04.50-1, über das o. g. Vorhaben, liegt mit einer Aus-
fertigung des festgestellten Plans einschließlich Rechtsbehelfsbelehrung gemäß § 74 Absatz 
4 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG 
NRW) in Verbindung mit § 27 Satz 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Zeit vom  
 

18.11.2019 bis einschließlich 02.12.2019 
 
im Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Deutschlandhaus, 5. Obergeschoss, Raum 501, 
Lindenallee 10 in 45127 Essen 
 
montags, dienstags und donnerstags von 08.00 – 16.00 Uhr, 
mittwochs von 08.00 – 15.30 Uhr, 
freitags von 08.00 – 15.00 Uhr 
 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
 
Die Entscheidung über die Planfeststellung ist auf Grundlage der §§ 65 ff. UVPG in Verbin-
dung mit den §§ 72 ff. VwVfG NRW ergangen. 
 
Die wasserrechtliche Erlaubnis wurde nach § 8 Absatz 1 in Verbindung mit § 9 Absatz 1 Nr. 
4, 5 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) erteilt. 
 
Gemäß § 27a VwVfG NRW wird zeitgleich der Planfeststellungsbeschluss sowie die auszu-
legenden Planunterlagen auf der Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf unter 
http://www.brd.nrw.de/bausteine/_MTT/MTT_aktuelle_offenlagen_fortsetzung.html ver-
öffentlicht. 
 
Der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen ist maßgeblich. 
 
Der Planfeststellungsbeschluss wurde denjenigen, über deren Einwendungen entschieden 
worden ist, zugestellt. Ich weise darauf hin, dass mit dem Ende der Auslegungsfrist der Be-
schluss gegenüber den übrigen Betroffenen als zugestellt gilt. 
 
Essen, den 25.10.2019 Der Oberbürgermeister 

 Im Auftrag 
 

 gez. Ronald Graf 
 Amt für Stadtplanung und Bauordnung 

 88-61 352 
 
  

http://www.brd.nrw.de/bausteine/_MTT/MTT_aktuelle_offenlagen_fortsetzung.html
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222/2019 

Satzung der Stadt Essen 

vom 24.10.2019 

über eine Veränderungssperre für den Bereich  

„Frillendorfer Straße 158-178, neu“ (Stadtbezirk I, Stadtteil Frillendorf) 

 
Der Rat der Stadt Essen hat in der Sitzung am 25.09.2019 die Veränderungssperre „Frillen-
dorfer Straße 158-178, neu“ als Satzung beschlossen. 
 
Rechtsgrundlagen 
§§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 Buchstabe f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666) in der derzeit gültigen Fassung i. V. 
m. §§ 14 und 16 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der derzeit 
gültigen Fassung. 
 
§ 1 Stadträumliche Lage und räumlicher Geltungsbereich 
Das ca. 0,9 ha große Satzungsgebiet liegt im Stadtbezirk I, Stadtteil Frillendorf, südlich der 
Frillendorfer Straße im Bereich der Grundstücke 158-178. 
 
Der Geltungsbereich der Veränderungssperre wird in etwa begrenzt 

 im Norden durch die Frillendorfer Straße, 

 im Osten durch die östliche Grundstücksgrenze des Grundstücks Frillendorfer Straße 
178 und daran versetzt anschließend die östliche Grundstücksgrenze des Grund-
stücks Frillendorfer Straße 176, 

 im Süden durch die südlichen Grundstücksgrenzen der Grundstücke Frillendorfer 
Straße 158a-178 und 

 im Westen durch die westlichen Grundstücksgrenzen der Grundstücke Frillendorfer 
Straße 158 und 158a. 

 
Der räumliche Geltungsbereich, auf den die Veränderungssperre Anwendung findet, ist in 
der anliegenden Karte, die einen Bestandteil der Satzung bildet, durch entsprechende Signa-
tur eindeutig festgesetzt. 
 
§ 2 Sicherung der Bauleitplanung  
Der Bereich, für den der Ausschuss für Stadtentwicklung und Stadtplanung am 19.09.2019 
beschlossen hat, einen Bebauungsplan aufzustellen, unterliegt zur Sicherung der Bauleitpla-
nung einer Veränderungssperre.  
 
§ 3 Verbote 
Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre (§ 1) dürfen 
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt und bauliche Anlagen nicht 

beseitigt werden, 
 
2. erhebliche oder wesentlich Wert steigernde Veränderungen von Grundstücken und 

baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

 
§ 4 Ausnahme 
Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Veränderungs-
sperre eine Ausnahme zugelassen werden. 
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§ 5 Inkrafttreten und Geltungsdauer 
Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Essen in Kraft. Sie tritt au-
ßer Kraft, sobald und soweit für ihren Geltungsbereich (§ 1) ein Bebauungsplan in Kraft tritt, 
spätestens jedoch zwei Jahre nach ihrer Bekanntmachung. 
 

*************************************** 
 
Hinweise: 
1) Entschädigungsberechtigte können Entschädigung verlangen, wenn die in dem 

§ 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Sie 
können die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass sie die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragen. 

 
2) Verletzungen von Vorschriften des BauGB bei der Aufstellung der Satzung sind gem. 

§ 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn 
 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften oder 

 
b) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-

vorgangs 
 
nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich gegen-
über der Stadt Essen unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind.  

 
3) Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung kann gem. 
§ 7 Abs. 6 Satz 1 GO NW nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.  

 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung sowie die Hinweise nach §§ 18 Abs. 3 Satz 2 und 215 Abs. 2 
BauGB sowie nach § 7 Abs. 6 Satz 2 GO NW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Essen, den 24.10.2019 Der Oberbürgermeister 

 Thomas Kufen 
 88-61 354 



Nr. 45/2019 Amtsblatt der Stadt Essen Seite 7 

 
 
  



Nr. 45/2019 Amtsblatt der Stadt Essen Seite 8 

Fachbereich Statistik, Stadtforschung und Wahlen 
 

223/2019 

Einteilung des Wahlgebietes zur Kommunalwahl 2020 

 
Der Kommunalwahlausschuss der Stadt Essen beschloss in seiner Sitzung am 
28. Oktober 2019 die Einteilung des Wahlgebietes zur Kommunalwahl 2020: 
 
Im Stadtbezirk III wird der Kommunalwahlbezirk 16 (Altendorf-Nord) aufgelöst. Alle Stimm-
bezirke des ehemaligen Kommunalwahlbezirkes 16 (Altendorf-Nord) sowie die Stimmbezirke 
0709, 0704 und 0702 des ehemaligen Kommunalwahlbezirkes 15 (Altendorf-Süd) bilden den 
neuen Kommunalwahlbezirk 15 (Altendorf). Die Stimmbezirke 0703 und 0818 wechseln vom 
alten Kommunalwahlbezirk 15 (Altendorf-Süd) in den Kommunalwahlbezirk 14 (Frohnhau-
sen-Nord). Der Stimmbezirk 4104 wechselt vom Kommunalwahlbezirk 11 (Margarethenhö-
he/Haarzopf/ Fulerum) in den Kommunalwahlbezirk 10 (Holsterhausen-Süd). Der Stimmbe-
zirk 0912 wechselt vom Kommunalwahlbezirk 10 (Holsterhausen-Süd) in den Kommunal-
wahlbezirk 9 (Holsterhausen-Nord). 
 
Im Stadtbezirk VI wechselt der Stimmbezirk 3804 vom Kommunalwahlbezirk 29 (Stoppen-
berg) in den Kommunalwahlbezirk 28 (Katernberg-Beisen). 
 
Im Stadtbezirk IX wird der Kommunalwahlbezirk 16 neu gebildet. Er enthält die Stimmbezir-
ke 2701 (aus Kommunalwahlbezirk 40), 2901, 3002, 3003 und 4907 (aus Kommunalwahlbe-
zirk 41) sowie 4901 und 4910 (aus Kommunalwahlbezirk 42). 
 
Der Stimmbezirk 4203 wechselt vom Kommunalwahlbezirk 40 in den Kommunalwahlbezirk 
41. 
 
In den übrigen Stadtbezirken (I, II, IV, V, VII und VIII) erfolgen gegenüber der Kommunal-
wahl 2014 keine Veränderungen der Kommunalwahlbezirke. 
 
Die gesamte Einteilung des Wahlgebietes zur Kommunalwahl 2020 kann im Amt für Statistik, 
Stadtforschung und Wahlen, Kopstadtplatz 10, 45127 Essen, 2. Etage während der Öff-
nungszeiten eingesehen werden. 
 
28.11.2019 Thomas Kufen 
 Oberbürgermeister 
 als Wahlleiter 
 88-12 313 
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Sonstige Bekanntmachungen 
 

Suchthilfe direkt Essen gGmbH 
 

224/2019 

Jahresabschluss 2018 

 
Die Gesellschafterversammlung der Suchthilfe direkt Essen gGmbH hat am 27. Juni 2019 
den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 mit einem Jahresergebnis in Höhe von 0,00 € 
festgestellt. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht können innerhalb der zwei auf diese Mitteilung folgenden 
Wochen während der Geschäftszeiten im Verwaltungsgebäude der Suchthilfe direkt Essen 
gGmbH, Hoffnungstr. 24, 45127 Essen, eingesehen werden. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte 
gkw:treuadvisa GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat am 22. Mai 2019 folgenden un-
eingeschränkten Bestätigungsvermerk für die Suchthilfe direkt Essen gGmbH erteilt: 
 
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An die Suchthilfe direkt Essen gGmbH, Essen: 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Suchthilfe direkt Essen gGmbH, Essen, –bestehend aus 
der Bilanz zum 31.12.2018 und der Gewinn-und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31.12.2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs-und Bewertungsmethoden– geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 
Suchthilfe direkt Essen gGmbH, Essen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2018 geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse 
 
● entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und ver-
mittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und 

 
● vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs.3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-
gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Ohne diese Beurteilung einzuschränken weisen wir auf die Ausführungen der Geschäftsfüh-
rung im Lagebericht hin. Dort ist im Abschnitt „C. Risiken der zukünftigen Entwicklung“ aus-
geführt, dass der Fortbestand der Gesellschaft auch zukünftig von der finanziellen Unterstüt-
zung des Hauptgesellschafters Stadt Essen abhängig ist. Dies umfasst auch die Verfügbar-
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keit ausreichender Liquidität, um jederzeit fälligen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu 
können. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unab-
hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Fer-
ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über-
einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig anzugeben. Darüber sind sie verantwort-
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglich, und um ausreichend geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 
der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
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Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insge-
samt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 
● identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbe-

absichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-
trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-
führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

 
● gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-

vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur-
teil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

 
● beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 
● ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungs-
vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jewei-
liges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 
● beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-

schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
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tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 
● beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-

zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 
 
● führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse we-
sentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.  

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 
 
Essen, den 22. Mai 2019 
 
gkw:treuadvisa GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
gez. Alfred Gaeb      gez. Torsten Wippermann 
Wirtschaftsprüfer      Wirtschaftsprüfer“ 
 

 
  



Nr. 45/2019 Amtsblatt der Stadt Essen Seite 13 

LVR-Klinikum Essen 
 

225/2019 

Vertretungsbefugnisse 

für die LVR-Kliniken des Landschaftsverbandes Rheinland 

 
Bekanntmachung des Landschaftsverbandes Rheinland vom 30. November 2018 
 
Veröffentlichung der Vertretungsbefugnisse für das LVR-Klinikum Essen – Kliniken und Insti-
tut der Universität Duisburg-Essen 
 
Gemäß § 4 Abs. 2 der Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 
05. August 2009 (GV. NRW. S. 434), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 
13. August 2012 (GV. NRW. S. 297), in Verbindung mit § 11 Absatz 2 der Betriebssatzung 
für die LVR-Kliniken des Landschaftsverbandes Rheinland vom 28. August 2009 (GV. NRW. 
S. 796) wird hiermit die Vertretungsbefugnis für die LVR-Kliniken des Landschaftsverbandes 
Rheinland veröffentlicht: 
 
§ 1 Vertretung der LVR-Kliniken: 
 
1. In allen zur laufenden Betriebsführung gehörenden Angelegenheiten bis zu einer 

maximalen Wertgrenze von 500 000 Euro sowie in allen sonstigen zum Betrieb der 
Klink gehörenden Angelegenheiten, die der Entscheidung des Klinikvorstandes unter-
liegen, wird der Landschaftsverband Rheinland durch die Vorsitzende oder den Vor-
sitzenden des Klinikvorstandes und durch die Kaufmännische Direktion gem. § 11 
Absatz 1 der Betriebssatzung für die LVR-Kliniken des Landschaftsverbandes Rhein-
land gemeinschaftlich vertreten. Ist die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Klinik-
vorstandes zugleich Kaufmännische Direktorin bzw. Kaufmännischer Direktor, so be-
darf es der Unterschrift eines weiteren Mitgliedes des Klinikvorstandes. 

 
2. Im Falle der Verhinderung des Vorstandsmitgliedes nimmt die Vertreterin bzw. der 

Vertreter seine Aufgaben wahr. Im Falle der Verhinderung der bzw. des Vorstands-
vorsitzenden werden ihre beziehungsweise seine Aufgaben durch ein anderes Vor-
standsmitglied wahrgenommen. 

 
Mitglieder des Klinikvorstandes des LVR-Klinikums Essen – Kliniken und Institut der 
Universität Duisburg-Essen sind: 
 
Vorstandsvorsitzende und Kaufmännische Direktorin als Leiterin des Wirtschafts- und Ver-
waltungsdienstes: Splett, Jane Elisabeth 
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Scherbaum, Norbert 
Pflegedirektorin als Leitende Pflegekraft: Frenkel, Christiane 
 
Stellvertreter der Vorstandsmitglieder sind: 
Stellvertretender Kaufmännischer Direktor: Foullois, Holger 
Stellvertretender Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Teufel, Martin 
Stellvertretender Pflegedirektor: Schumacher, Klaus 
 
§ 2 Verpflichtungserklärungen 
 
1. Verpflichtende Erklärungen der nicht laufenden Betriebsführung und diejenigen Ge-

schäfte der laufenden Betriebsführung, die geldlich von erheblicher Bedeutung sind 
(das heißt ab einer Wertgrenze von 500 000 Euro aufwärts), bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit gemäß § 4 Absatz 3 der Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung Nord-
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rhein-Westfalen der Unterzeichnung durch die Direktorin beziehungsweise den Direk-
tor des Landschaftsverbandes Rheinland oder der allgemeinen Vertreterin bezie-
hungsweise des allgemeinen Vertreters und einem Mitglied der Betriebsleitung. 

 
 Zu den Geschäften der nicht laufenden Betriebsführung gehören alle Angelegenhei-

ten, die nach der Betriebssatzung für die LVR-Kliniken des Landschaftsverbandes 
Rheinland vom 28. August 2009 in die Zuständigkeit der Landschaftsversammlung, 
eines ihrer Ausschüsse oder in die der Direktorin beziehungsweise des Direktors des 
Landschaftsverbandes Rheinland fallen. 

 
2. Das Formerfordernis wird gemäß § 4 Absatz 3 der Gemeindekrankenhaus-

betriebsverordnung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 64 Absatz 3 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 15 des Geset-
zes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden ist, auch soweit ge-
wahrt, als eine von der Direktorin beziehungsweise dem Direktor des Landschafts-
verbandes Rheinland oder der allgemeinen Vertreterin beziehungsweise des allge-
meinen Vertreters und einem Mitglied der Betriebsleitung unterzeichnete Vollmacht 
vorliegt. In der Vollmacht sind der Umfang und die zeitliche Geltung anzugeben 
(Zweck im Rahmen der Ausübung des Dienstpostens und Umfang jeweils bis zu einer 
bestimmten Betragshöhe sowie zeitlich begrenzt). 

 
§ 3 Zeichnungsbefugnisse 
 
In Geschäften der laufenden Betriebsführung sind folgende Befugnisse zur Abgabe formfrei-
er Verpflichtungserklärungen übertragen: 
 
a) Die Vorstandsmitglieder sind für die Geschäftsbereiche, die ihnen zur alleinigen Ver-

antwortung übertragen sind, bis zu einer Höhe von 175 000 Euro allein zeichnungs-
berechtigt. Für arbeitsrechtliche Maßnahmen gilt § 10 der Betriebssatzung für die 
LVR-Kliniken des Landschaftsverbandes Rheinland. 

 
b) Alle darüberhinausgehenden Verpflichtungserklärungen bedürfen der gemeinsamen 

Unterzeichnung durch die Vorsitzende beziehungsweise den Vorsitzenden des Klinik-
vorstandes und durch die Kaufmännische Direktorin beziehungsweise den Kaufmän-
nischen Direktor. Ist die Vorsitzende beziehungsweise der Vorsitzende des Klinikvor-
standes zugleich Kaufmännische Direktorin beziehungsweise Kaufmännischer Direk-
tor, so bedarf es der Unterschrift eines weiteren Mitgliedes des Klinikvorstandes. 

 
§ 4 Inkrafttreten 
 
Die Vertretungsbefugnisse treten mit sofortiger Wirkung in Kraft. Die Vertretungsbefugnisse 
vom 03. Juni 2016 (MBl. NRW. S. 457) treten hiermit gleichzeitig außer Kraft. 
 
Köln, den 30 November 2018 
 

Die Direktorin 
des Landschaftsverbandes Rheinland 

Lubek 
 
MBl. NRW. 2018 S. 795 
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SBG Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH 
 

226/2019 

Jahresabschluss 2018 

 
Die Gesellschafterversammlung der Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH hat am 
28. Juni 2019 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 festgestellt und über die Ver-
wendung wie folgt beschlossen: 
 
 
Die Gesellschafterversammlung nimmt das Jahresergebnis 2018 zur Kenntnis. Aufgrund des 
ausgeglichenen Ergebnisses erfolgt kein Beschluss hinsichtlich der Verwendung. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit 
 

vom 02.12.2019 bis 13.12.2019 
 
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Rottstrasse 17, 45127 Essen, zur Einsichtnahme 
aus. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft – BDO AG hat am 14. Mai 2019 folgenden uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt: 
 
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An die SBG Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH, Essen 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss -der SBG Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen 
mbH bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der, Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem 
Anhang – einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - ge-
prüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der SBG Sportstätten Betriebsgesellschaft 
Stadt Essen mbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und ver-
mittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und 

 
• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prü-
fungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten 
Erklärung zur Unternehmensführung. 
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-
gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „VERANTWOR-
TUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 
UND DES LAGEBERICHTS“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be-
rufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.  
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 
 
VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER FÜR DEN JAHRESAB-
SCHLUSS UND DEN LAGEBERICHT 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen Darstellungen ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 
im Lagebericht erbringen zu können. 
 
VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRES-
ABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — fal-
schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der La-
ge der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
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schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insge-
samt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher — beabsichtigter oder unbe-

absichtigter — falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-
trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-
führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

 
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-

vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur-
teil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungs-
vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jewei-
liges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 
• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-

schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt.  
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• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse we-
sentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 
 
Essen, 14. Mai 2019 
 
BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
gez. Fritz    gez. Semelka 
Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer  
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TBE Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH 
 

227/2019 

Jahresabschluss 2018 

 
Die Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Theater-Baugesellschaft Essen mbH 
hat am 28. Juni 2019 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 festgestellt und über die 
Verwendung wie folgt beschlossen: 
 
Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2018 
in Höhe von 883.604,83 € auf neue Rechnung vorzutragen. Danach ergibt sich ein Bilanzver-
lust in Höhe von 883.604,83 €, der im folgenden Geschäftsjahr durch Entnahme aus der Ka-
pitalrücklage ausgeglichen werden soll. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit  
 

vom 02.12.2019 bis 13.12.2019 
 
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Rottstrasse 17, 45127 Essen, zur Einsichtnahme 
aus. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft – BDO AG hat am 14. Mai 2019 folgenden uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt: 
 
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An die Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH, Essen 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss -der Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH, 
Essen bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der, Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie 
dem Anhang – einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeinnützige Theater-
Baugesellschaft Essen mbH, Essen für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 
31. Dezember 2018 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und ver-
mittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und 

 
• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prü-
fungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten 
Erklärung zur Unternehmensführung. 
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-
gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „VERANTWOR-
TUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 
UND DES LAGEBERICHTS“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be-
rufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.  
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 
 
VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER FÜR DEN JAHRESAB-
SCHLUSS UND DEN LAGEBERICHT 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen Darstellungen ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 
im Lagebericht erbringen zu können. 
 
VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESAB-
SCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — fal-
schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der La-
ge der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
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schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insge-
samt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher — beabsichtigter oder unbe-

absichtigter — falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-
trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-
führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

 
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-

vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur-
teil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungs-
vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jewei-
liges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 
• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-

schlusses  einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt.  
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• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse we-
sentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 
 
Essen, 14.Mai 2019 
 
BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
gez. Fritz     gez. Semelka 
Wirtschaftsprüfer     Wirtschaftsprüfer 
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ETEC Essener Technologie- und Entwicklungs-Centrum GmbH 
 

228/2019 

Jahresabschluss 2018 

 
Die Gesellschafterversammlung der ETEC Essener Technologie- und Entwicklungs-Centrum 
GmbH, Essen hat am 28 Juni 2019 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 festge-
stellt und über die Verwendung wie folgt beschlossen: 
 
Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2018 
in Höhe von 27.261,72 € auf neue Rechnung vorzutragen. Hierdurch ergibt sich ein Bilanz-
gewinn in Höhe von 344.395,04 Euro. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit  
 

vom 02.12.2019 bis 13.12.2019 
 
in den Räumen der Gesellschaft, Rottstrasse 17, 45127 Essen, zur Einsichtnahme aus. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft – BDO AG hat am 14. Mai 2019 folgenden uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt: 
 
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers  
 
An die Essener Technologie- und Entwicklungs-Centrum GmbH (ETEC), 
Essen 
 
PRÜFUNGSURTEILE 
 
Wir haben den Jahresabschluss -der Essener Technologie- und Entwicklungs-Centrum 
GmbH (ETEC), Essen bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der, Gewinn- 
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 
31. Dezember 2018 sowie dem Anhang – einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Essener 
Technologie- und Entwicklungs-Centrum GmbH (ETEC) für das Geschäftsjahr vom 
01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und ver-
mittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und 

 
• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prü-
fungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten 
Erklärung zur Unternehmensführung. 
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-
gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „VERANTWOR-
TUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 
UND DES LAGEBERICHTS“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be-
rufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.  
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 
 
VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER FÜR DEN JAHRESAB-
SCHLUSS UND DEN LAGEBERICHT 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Fer-
ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über-
einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen Darstellungen ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 
im Lagebericht erbringen zu können. 
 
VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRES-
ABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — fal-
schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der La-
ge der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
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schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insge-
samt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher — beabsichtigter oder unbe-

absichtigter — falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-
trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-
führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

 
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-

vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur-
teil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungs-
vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jewei-
liges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 
• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-

schlusses  einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt.  



Nr. 45/2019 Amtsblatt der Stadt Essen Seite 26 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse we-
sentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 
 
Essen, 14.Mai 2019 
 
BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
gez. Fritz     gez. Semelka 
Wirtschaftsprüfer       Wirtschaftsprüfer 
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Öffentliche Zustellungen 
 

229/2019 

Liste der öffentlichen Zustellungen 

 
Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in Verbindung mit § 1 des Landeszustellungsgesetzes 
NRW vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der jeweils gültigen Fassung wird für Nachge-
nannte(n) die Bekanntmachung eines Schreibens an der Anschlagtafel im Erdgeschoss des 
Rathauses, Porscheplatz 1, ausgehändigt. 
 
Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Adam, Anja Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Alberts, Monika Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Altenhöner, Eckbert Kerckhoffstr. 187 Amt für Soziales und Wohnen 
 45144 Essen Abt. Wohngeld, 
   88-50 411 
 
Bergmann, Marisa Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Diko, Ensoalda  Kommunale Ausländerbehörde, 
   88-38 417 
 
Gjona, Xhesjana  Kommunale Ausländerbehörde, 
   88-38 417 
 
Ijidale, Olaleken Stephen  Jugendamt, 
   88-51 653 
 
Kabasele Maka, Jeremie  Jugendamt, 
   88-51 262 
 
Kollakowsky, Thomas Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Krümmel, Oliver Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Lakatosz, David Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Marsching, Carsten Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Mobied, Mohammad Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
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Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Parusel, Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
Johanne Ricarda Anke 45127 Essen  88-56 133 
 
Pries,  Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
Patrick George Adam 45127 Essen  88-56 133 
 
Schmidt, Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
Gerhard Johannes Horst 45127 Essen  88-56 133 
 
Schmitz, Orlando Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Teichmann, Marcel Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Todevska, Kristina Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Ullmann, Liane Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Zero, Suela  Kommunale Ausländerbehörde, 
   88-38 417 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das jeweilige Schriftstück zwei Wochen nach Aushang der 
Benachrichtigung als zugestellt gilt. 
 

 
 


	Amtliche Bekanntmachungen
	Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
	220/2019
	Gebührenordnung
	für Parkscheinautomaten und Parkscheiben im Gebiet der Stadt Essen
	vom 7. Juni 2019

	Amt für Stadtplanung und Bauordnung
	221/2019
	Planfeststellungsverfahren
	für die Errichtung und den Betrieb einer überörtlichen Fernwärmeleitung
	von Bottrop bis nach Duisburg der Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr GmbH
	222/2019
	Satzung der Stadt Essen
	vom 24.10.2019
	über eine Veränderungssperre für den Bereich
	„Frillendorfer Straße 158-178, neu“ (Stadtbezirk I, Stadtteil Frillendorf)

	Fachbereich Statistik, Stadtforschung und Wahlen
	223/2019
	Einteilung des Wahlgebietes zur Kommunalwahl 2020


	Sonstige Bekanntmachungen
	Suchthilfe direkt Essen gGmbH
	224/2019
	Jahresabschluss 2018

	LVR-Klinikum Essen
	225/2019
	Vertretungsbefugnisse
	für die LVR-Kliniken des Landschaftsverbandes Rheinland

	SBG Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH
	226/2019
	Jahresabschluss 2018

	TBE Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH
	227/2019
	Jahresabschluss 2018

	ETEC Essener Technologie- und Entwicklungs-Centrum GmbH
	228/2019
	Jahresabschluss 2018


	Öffentliche Zustellungen
	229/2019
	Liste der öffentlichen Zustellungen




